
  10.07.1986 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

10.07.1986 

Geschäftszahl 

7Ob600/86 

Norm 

IPRG §6; 

Rechtssatz 

Im allgemeinen können in der österreichischen Rechtsprechung entwickelte Grundsätze, die den geschäftlichen 
Verkehr zwischen ihrer Stellung nach und wirtschaftlich ungefähr gleichwertigen Partnern regeln, nicht als 
derart grundlegend gewertet werden, daß eine andere Regelung in einem ausländischen Recht einen Verstoß 
gegen den österreichischen ordre public begründen würde. 

Entscheidungstexte 

TE OGH   1986/07/10 7  Ob   600/86 

Veröff: SZ 59/128 = JBl 1987,115 = RdW 1986,341 = ÖBA 1986,486 (Koziol) = IPRax 1988,33 (Moschner, 40)  

Rechtssatznummer 

RS0076982 


